
www.augenarzt-worms.de

® Dr. med. Till C. Werner 
Facharzt für Augenheilkunde 
Inhaber

Elena Beuke* 
Fachärztin für Augenheilkunde

Mustafa Daas* 
Arzt in Weiterbildung

Dr. med. Armin Eckenfels** 
Facharzt für Anästhesie

Dr. med. Elke Eicher* 
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. med. A. Förderer* 
Facharzt für Augenheilkunde

Doctor medic Alexandre Hariati* 
Arzt in Weiterbildung

Dr. med. Jürgen Rust* 
Facharzt für Augenheilkunde

Maria Schönrock* 
Fachärztin für Augenheilkunde

Dr. med. Maximilian Werner* 
Facharzt für Augenheilkunde

Dr. med. Isabel von Zepelin** 
Fachärztin für Augenheilkunde

*  angestellter Arzt / Ärztin 
**  in Kooperation

Hauptsitz Worms 
Karmeliterstr. 10 
D-67547 Worms 
Tel.: 0 62 41 / 97 99 30 
Fax: 0 62 41 / 97 99 3-10 
Mo. - Fr.  08:00 - 20:00 Uhr 
Sa.  08:00 - 12:00 Uhr 
www.augenarzt-worms.de 
info@augenarzt-worms.de

Zweigpraxis Worms 
Rathenaustr. 23 
D-67547 Worms 
Tel.: 0 62 41 / 60 64 
Fax: 0 62 41 / 93 68 38 
Mo. - Fr.  08:30 - 12:30 Uhr 
  15:00 - 18:30 Uhr 
www.augenarzt-worms.de 
wo2@augenarzt-worms.de

Zweigpraxis Alzey 
Spießgasse 58a 
D-55232 Alzey 
Tel.: 0 67 31 / 44 2 88 
Fax: 0 67 31 / 44 2 87 
Mo. - Fr.  08:00 - 12:00 Uhr 
  14:00 - 18:00 Uhr 
www.augenarzt-alzey.de 
info@augenarzt-alzey.de

Unsere Leistungen: 
HD Fotodokumentation 
Fluoreszenzangiografie 
Laserinterferenzbiometrie 
Ultraschall A & B Scan 
OCT 
GDX 
Sirius 
Mesotest II 
Sehschule 
Kontaktlinsen

Ambulante Operationen: 
Cataract-OP 
Sonderlinsen 
Laser-Phako 
Vitrektomien 
Intravitreale Injektionen 
Lidchirurgie 
Botox

Refraktive Chirurgie: 
500 Hz Excimer Laser 
Femto LASIK 
LASIK 
LASEK / Epi-LASIK 
PRK / Trans-PRK 
Presbymax 
ICL 
Clear-Lens-Exchange

Weitere LASER: 
YAG-LASER 
SLT-LASER 
Argon-LASER 
Phako-LASER 
Cyclophoto-LASER

Dr. Werner & Kollegen ist 
eine eingetragene Markewww.augenarzt-worms.de

Datum: Unterschrift:
Patient o. gesetzl. Vertreter

Vereinbarung über privatärztliche Behandlung

Name: Vorname: geb.:

Hiermit treffen die Praxis Dr. Werner & Kollegen und die vorgenannte Person 

o als Zahlungspflichtiger in eigenem Namen
o als Vertreter des zahlungspflichtigen Patienten

Patient

Name: Vorname: geb.:

diese Vereinbarung über eine privatärztliche Behandlung:

Die Notwendigkeit der ambulanten Behandlung ergibt sich aufgrund der erhobenen Diagnose. 

Die ambulante Behandlung erfolgt durch den Arzt oder dessen Praxisvertreter unter 
Aufrechterhaltung des Liquidationsrechts des Arztes.

Die ärztlichen Leistungen werden nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung abgerechnet. Dem Patient ist bekannt, dass er ungeachtet der Erstattungssummen 
eines privaten Krankenversicherers oder einer Beihilfestelle den Rechnungsbetrag bei Fälligkeit der 
ärztlichen Honorarrechnung persönlich an den Arzt zu zahlen hat.

Welche Gebührenpositionen bei dem vorliegenden Krankheitsbild zur Abrechnung gelangen und 
welche Steigerungssätze angewandt werden, lässt sich nicht vorhersagen. Hierfür kommt es darauf 
an, welche Einzelleistungen im Fortgang des Behandlungsgeschehens konkret erbracht werden, 
welchen Schwierigkeitsgrad die Leistung besitzt und welchen Zeitaufwand sie erfordert.

Für den behandelnden Arzt ist insbesondere wegen der Vielfalt der Versicherungstarife der einzelnen 
Privaten Versicherer nicht erkennbar, ob die Behandlung von dem durch den Patienten gewählten 
Versicherungstarif gedeckt ist. Setzen Sie sich daher gegebenenfalls wegen der Erstattungsfähigkeit 
ihrer Kosten mit ihrer privaten Krankenversicherung in Verbindung.

Sofern nicht anders vereinbart, gilt dieser Behandlungsvertrag für die gesamte Zeit der ambulanten 
Behandlung. Die Vereinbarung kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. Der Patient hat eine 
Kopie der Vereinbarung erhalten. 
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